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Vorwort

Seit dem Erscheinen der Vorauflage vor mehr als vier Jahren ist das Vollstreckungs-
recht wieder durch aktuelle Entwicklungen beeinflusst worden. Außerdem prägt die
Rechtsprechung dieses Rechtsgebiet kontinuierlich. Daher ist es wichtig, im Zwangs-
vollstreckungsrecht „auf der Höhe der Zeit“ zu sein. Hierzu will auch die 4. Auflage
dieses Buches einen Beitrag leisten.

Die bisherige Konzeption hat sich bewährt und wurde beibehalten: Das Werk infor-
miert praxisgerecht über aktuelle Entwicklungen und bringt eine Auswahl interessan-
ter Rechtsprechung.

Das erste Kapitel (§ 1) behandelt Grundsatzfragen und aktuelle Entwicklungen des
elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) in der zivilprozessualen Zwangsvollstreckung
und im Gerichtsvollzieherwesen. In den letzten Jahren hat der Gesetzgeber zahlreiche
Rechtsgrundlagen des ERV geschaffen. Diese Regelungen werfen viele Fragen auf,
insbesondere im Vollstreckungsrecht und vor allem beim Gerichtsvollzieher als dem
wichtigsten Vollstreckungsorgan.

§ 2 befasst sich mit den rechtlichen Vorgaben und den Praxiserfahrungen zum For-
mular für den Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher. Dieses Formular der
Gerichtsvollzieherformular-Verordnung (GVFV), das zu einer deutlichen Vereinfa-
chung der Arbeitsabläufe und zu einer Entlastung der Vollstreckungsorgane geführt
hat, steht dabei im Mittelpunkt. In einem Exkurs wird aber auch auf den Änderungs-
bedarf hinsichtlich der Formulare der Zwangsvollstreckungsformular-Verordnung
(ZVFV), die bereits in der Vorauflage ausführlich vorgestellt wurden, eingegangen.

In § 3 wird das „Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014
sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und vermö-
gensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justizbeitreibungsordnung
(EuKoPfVODG)“ vom 21.11.2016 (sog. „Reparaturgesetz“ zur Reform der Sachauf-
klärung) dargestellt. Außerdem werden die Tendenzen in der Rechtsprechung hierzu
vorgestellt – jeweils mit Bezug zum Verfahrens- und Kostenrecht.

§ 4 befasst sich ausführlich mit den praxisrelevanten Regelungen der Geschäftsanwei-
sung für Gerichtsvollzieher (GVGA), die für das Verständnis des Verhältnisses zwi-
schen Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsparteien von zentraler Bedeutung sind.
Dabei wird auch auf oft wenig bekannte Verordnungen und Gesetze eingegangen.

§ 5 berichtet nach dem Inkrafttreten des EuKoPfVODG über erste Praxiserfahrungen
im Umgang mit dem Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung im
Ausland.

§ 6 behandelt die durch das EuKoPfVODG vorgenommenen Änderungen im Ge-
richtsvollzieherkostengesetz (GvKostG) – mit besonderem Fokus auf die Gerichtsvoll-
ziehergebühren für den Versuch einer gütlichen Erledigung.

§ 7 stellt das anspruchsvolle Thema des anwendbaren Rechts in der grenzüberschrei-
tenden Zwangsvollstreckung vor.
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Am Ende ist in § 8 eine ausführliche Rechtsprechungsübersicht – anknüpfend an die
Übersicht in der Vorauflage – der von August 2015 bis Mitte Februar 2020 zum
Zwangsvollstreckungsrecht veröffentlichten Entscheidungen (vorrangig) des BGH
enthalten.

Wir hoffen, auch mit dieser 4. Auflage sowohl Richtern, Rechtsanwälten, Rechtspfle-
gern und Gerichtsvollziehern als auch den sonstigen mit der Forderungsdurchsetzung
befassten Kreisen eine kompakte und praxistaugliche Arbeitshilfe an die Hand zu ge-
ben und dadurch wieder zu einem „Update“ im Zwangsvollstreckungsrecht beizutra-
gen.

Für weiterführende Hinweise, Anregungen und Kritik sind wir unseren Lesern schon
jetzt dankbar.

Ein besonderer Dank gilt zum Schluss der Lektorin, Frau Rechtsanwältin Gertrud
Vorbuchner, die durch ihre hilfreichen Anregungen wieder wesentlich zum Gelingen
auch dieser Auflage beigetragen hat. Leider musste Frau Vorbuchner ihre Mitarbeit
an diesem Buch krankheitsbedingt kurz vor seinem Erscheinen aufgeben. Verlag und
Schriftleiter wünschen ihr schnelle Genesung und hoffen auf die zukünftige Fort-
setzung der langjährigen, sehr guten Zusammenarbeit.

 

Wenden, im März 2020 Für die Autoren
 Dr. Mark Seibel
 (Schriftleiter)

Vorwort
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der Rechtspflege (SAR) des Bundesministeriums der Justiz, DRiZ 1990, 121; Suer-
mann, Schöne (?) neue Welt: die elektronische Akte, DRiZ 2001, 291; Stadler, Der
Zivilprozeß und neue Formen der Informationstechnik, ZZP 111 (2002), S. 413;
Steffen, Beschleunigtes-Online-Verfahren, NJW-aktuell 37/2018, 3; Ulrici, Der ver-
einfachte Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher – Ein Testballon im elek-
tronischen Rechtsverkehr, NJW 2017, 1142; Viefhues, Änderungen im Zustellungs-
recht zum 1.7.2002, ZAP 2002, S. 593 ff. (Fach 13, S. 1143 ff.); Viefhues, Elektroni-
scher Rechtsverkehr – rechtliche Aspekte und organisatorische Auswirkungen, CR
2001, 556; Viefhues/Scherf, Die digitale Signatur in der juristischen Praxis, ZAP
2001, S. 1109 ff. (Fach 23, S. 561 ff.); Viefhues/Volensky, Neue Konzepte zur Ge-
richts- und Arbeitsorganisation in Verbindung mit dem Einsatz moderner Informati-
onstechnik in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, DRiZ 1996, 13; Walker, Zur Über-
tragbarkeit der Forderungspfändung auf den Gerichtsvollzieher, DGVZ 2019, 89;
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Wasserl, Das Reparaturgesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstre-
ckung, DGVZ 2016, 139; Wasserl, Die Eintragungsanordnung des Gerichtsvollzie-
hers, DGVZ 2013, 85; Wasserl, § 39 EGZPO – Auftragseingang oder Auftragsertei-
lung – Auswirkung auf die Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen durch den Ge-
richtsvollzieher, DGVZ 2013, 61.

Handbücher/Monographien/Festschriften: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann,
ZPO, Kommentar, 76. Aufl. 2018; BeckOK ZPO, 26. Ed. (15.9.2017); Fiedler/Haft,
Informationstechnische Unterstützung von Richtern, Staatsanwälten und Rechtspfle-
gern, Köln, 1992; N. Fischer, Prozessrechtswissenschaft und Prozessrechtsgesetzge-
bung, in: FB Rechtswissenschaft der Goethe-Univ. (Hrsg.), 100 Jahre Rechtswissen-
schaft in Frankfurt: Erfahrungen, Herausforderungen, Erwartungen, Frankfurt/M.
2014, S. 453 ff.; N. Fischer, Information Technology on Litigation, in: Peter Gilles/
Thomas Pfeiffer (Hrsg.), Neue Tendenzen im Prozessrecht – New Trends in Procedu-
ral Law, Deutsche Landesberichte und weitere deutsche Beiträge zur VIII. Weltkonfe-
renz für Prozessrecht der IAPL, International Association of Procedural Law, in Sal-
vador/Bahia, Brasilien 2007, Baden-Baden 2008, S. 85 ff.; N. Fischer, Vollstreckungs-
zugriff als Grundrechtseingriff, Frankfurt/M. 2006 (zugl. Habilitation Universität
Frankfurt/M. 2004); N. Fischer, Justiz-Kommunikation, Berlin 2004; N. Fischer, Zi-
vilverfahrens- und Verfassungsrecht, Berlin 2002; Gilles, Zur beginnenden Elektroni-
fizierung von Zivilgerichtsverfahren und ihrer Verrechtlichung in der deutschen Zivil-
prozessordnung durch Sondernormen eines neuen ‚E-Prozessrechtsʻ, in: FS Janos Ne-
meth, 2003, S. 273 ff.; Gilles, Information Technology on Litigation, in: Peter Gilles/
Thomas Pfeiffer (Hrsg.), Neue Tendenzen im Prozessrecht – New Trends in Procedu-
ral Law, Deutsche Landesberichte und weitere deutsche Beiträge zur VIII. Weltkonfe-
renz für Prozessrecht der IAPL, International Association of Procedural Law, in Sal-
vador/Bahia, Brasilien 2007, Baden-Baden 2008, S. 153 ff.; Gilles (Hrsg.), Humane
Justiz, Kronberg 1977; Herberger, Herausforderung Informationsgesellschaft, in:
Gilles (Hrsg.), Prozessrecht an der Jahrtausendwende, Deutsche Landesberichte zur
Weltkonferenz für Prozessrecht in Wien, Österreich, Baden-Baden 1999, S. 91 ff.;
J. Klink, Datenschutz in der elektronischen Justiz, Kassel 2010 (zugl. Dissertation
Univ. Kassel 2010); Kötz/Frühauf, Organisation der Amtsgerichte, Köln 1992;
Thomas/Putzo, ZPO, 38. Aufl. 2017; Wassermann, Der soziale Zivilprozeß, Neuwied
1978.

Reform des Vollstreckungsrechts durch Reformen des Elektronischen
Rechtsverkehrs

Der Ruf nach einem zeitgemäßen Prozess- und Vollstreckungsrecht ist ebenso tradiert
wie zahlreiche Verfahrensordnungen. Dabei ist die „Elektronifizierung“1 der (Zi-
vil-)Justiz und von (zivilgerichtlichen) Verfahren ein mittlerweile gängiges Schlagwort
in der Diskussion um die Modernisierung der Justiz. Im Kontext dieses Beitrags wird

A.

1 Der Begriff „Elektronifizierung“ ist – soweit bekannt – von dem Frankfurter Rechtswissenschaftler Peter Gilles
in die Prozessrechtswissenschaft eingeführt worden („Zur beginnenden Elektronifizierung von Zivilgerichts-
verfahren und ihrer Verrechtlichung in der deutschen Zivilprozessordnung durch Sondernormen eines neuen
‚E-Prozessrechtsʻ“, in: FS Janos Nemeth, 2003, S. 273 ff.).
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damit umfassend der Elektronische Rechtsverkehr (ERV) beschrieben: Darunter fällt
zum einen die elektronische Information und Kommunikation zwischen den Beteilig-
ten gerichtlicher Verfahren, zum anderen (als „E-Justiz“ bzw. „e-justice“) der EDV-
Verkehr innerhalb und mit der Justiz bzw. der Justizverwaltung.2

Bei rein normativer Betrachtung ist evident, dass der Gesetzgeber über mehrere Legis-
laturperioden zahlreiche Rechtsgrundlagen des ERV bei im Übrigen weitgehend un-
veränderten Inhalten der Verfahrensordnungen geschaffen hat. Bereits diese Rechts-
grundlagen des ERV werfen zahlreiche neue Fragen für Rechtswissenschaft und
Rechtspraxis3 auf, und zwar insbesondere auch im Zwangsvollstreckungsrecht und
dort gerade beim Gerichtsvollzieher als dem wichtigsten Vollstreckungsorgan.

Die Fülle von Einzelproblemen in der Rechtsanwendungspraxis verstellt dabei bis-
lang ganz überwiegend den Blick auf den Befund, dass in einer Gesamtschau vorran-
gige Grundsatzfragen der Digitalisierung des (Zivil-)Prozessrechts und der Ziviljustiz-
gerichtsbarkeit kaum einmal einer rechtswissenschaftlichen4 wie rechtspolitischen
Debatte – mit dem Ziel einer Modernisierung der Justiz – zugeführt worden sind.5

Dieses Diskursdefizit in Grundsatzfragen ist durchaus symptomatisch nicht nur für
diesen Bereich des Justizrechts und der Justizorganisation. Das „Justizrecht“ als
Grundlagenfach behandelt allgemeine Fragen und Probleme des Verfahrensrechts in
allen Gerichtsbarkeiten, der Justizorganisation, der „Justizkommunikation“ sowie
des Juristenausbildungs- und Juristenberufsrechts sowie der Justizrechtsvergleichung.

Im Folgenden wird nach einem Überblick zu den verschiedenen „Reformwellen“ bei
Einführung des ERV in der Ziviljustiz samt ihrer grundsätzlichen Bewertung (s. Ab-
schnitt B.) die praktische Handhabung der ERV-Normen in der Praxis der zivilpro-
zessualen Zwangsvollstreckung – und dort insbesondere für Parteien und für die Ge-
richtsvollzieher – erörtert (s. Abschnitt C.). Eingang haben hierbei insbesondere die
zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse aus der Gerichtsvollzieherpraxis gefun-
den, so dass der Schwerpunkt auf den aktuellen Anwendungsproblemen und Zwei-
felsfragen liegt. Diese Betrachtung der „Zeit- und Streitfragen“ der „Elektronifizie-
rung“ des Vollstreckungsrechts aus der Perspektive von Rechtspraxis und -wissen-
schaft mündet in ein zusammenfassendes Fazit zur Handhabung der ERV-Normen in
der Vollstreckungspraxis (s. Abschnitt D.). Der Frage der Bedeutung des ERV für die
Weiterentwicklung des (Zivil-)Verfahrensrechts soll dabei (in allen Abschnitten des
Beitrags) nachgegangen werden.

2 Vgl. auch Kesper/Ory NJW 2017, 2709 (2709); s. grundlegend bereits N. Fischer, Justiz-Kommunikation,
2004, S. 5 ff. mwN.

3 Siehe dazu krit. Mroß DGVZ 2018, 1 ff. mwN (zu „ungelösten Problemen“ des ERV für den Gerichtsvollzie-
her).

4 Hierbei spielt auch eine Rolle, dass die wissenschaftliche Befassung mit dem „Justizwesen“ in Deutschland,
auch im europäischen Vergleich, an Juristischen Fakultäten relativ selten erfolgt. Vgl. auch N. Fischer ZZP
119 (2006), S. 39 (52 f.) mwN.

5 Dieses „Diskursdefizit in Grundsatzfragen“ ist in der Prozessrechtswissenschaft bisher nur vereinzelt beklagt
und angegangen worden, vgl. dazu etwa Gilles, FS Janos Nemeth, 2003, S. 273 ff.; N. Fischer, Justiz-Kom-
munikation, 2004, S. 5 ff.; ders. KritJ 2005, 152 ff.; s. aber Paulus/Matzke CR 2017, 769 ff.; jew. mwN.
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Überblick zur Entwicklung und zu Grundsatzfragen des ERV im
Zivilprozessrecht

Aufgrund der Komplexität der diversen ERV-Normen, die durch verschiedene Ver-
fahrensgesetze (zudem in unterschiedlichen Umsetzungszeiträumen) nicht nur einge-
führt, sondern auch weiterentwickelt worden sind, ist für ein besseres Verständnis
der aktuellen Fragen des ERV in der Vollstreckungspraxis zunächst auf den Inhalt
und Verlauf der ERV-Entwicklung (I.; → Rn. 6 ff.) einzugehen, soweit diese das Zivil-
verfahrensrecht und Ziviljustizsystem betrifft. In einem zweiten Schritt soll die grund-
sätzliche Kritik an dieser Entwicklung zumindest skizziert werden (II.; → Rn. 35 ff.),
bevor auf zahlreiche Einzelfragen der Vollstreckungspraxis (Abschnitt C.) eingegan-
gen wird.

Befund: Normierung des ERV durch zahlreiche Verfahrensrechtsreformen
Die ersten Reformschritte des ERV wurden mit dem „Formvorschriftenanpassungs-
gesetz“ (→ Rn. 7 f.), dem „Zustellungsreformgesetz“ sowie dem „ZPO-Reformge-
setz“ (→ Rn. 9 f.) sowie dem „Justizkommunikationsgesetz“ (→ Rn. 11 ff.) verwirk-
licht,6 bevor das „Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstre-
ckung“ zu weiteren ERV-Normen geführt hat (→ Rn. 24 f.). Die jüngsten größeren
ERV-Reformschritte des Verfahrensgesetzgebers sind erst mit Wirkung zum 1.1.2018
(dazu → Rn. 26 ff. und 29 ff.) realisiert worden.7

Formvorschriften und „elektronische Dokumente“ im Zivilprozess
Das „Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vor-
schriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr“ vom 13.7.20018 (kurz: Formvor-
schriftenanpassungsgesetz – FormVorAnpG), in Kraft getreten am 1.8.2001, hat die
ersten normativen Grundlagen für die Einreichung sog elektronischer Schriftsätze bei
Gericht (vgl. §§ 130, 130 a, 133 ZPO) etabliert.9 Dabei hat das FormVorAnpG mit
den seinerzeit neu eingeführten Regelungen des § 299 Abs. 3 ZPO und § 299 a ZPO
erste Ansätze für die Möglichkeit der elektronischen Aktenführung bei Gericht ge-
schaffen.10 Die zentrale zivilverfahrensrechtliche Relevanz dieser Novelle folgt aus
der damals neugeschaffenen Regelung des § 130 a ZPO, die die Einreichung vorberei-
tender Schriftsätze (§§ 129, 130 ZPO) als „elektronisches Dokument“ überhaupt erst
ermöglicht hat.11 Die sog Öffnungsklausel gem. § 130 a Abs. 2 ZPO (in ihrer damali-

B.

I.

1.

6 Siehe dazu N. Fischer, Justiz-Kommunikation, 2004, S. 5 ff. mwN; zur ERV-Entwicklung s. auch Bernhardt
NJW 2015, 2775 ff. mwN.

7 Vgl. zum Überblick bereits und mwN N. Fischer ZAP 2019, S. 147 ff. (Fach 13, S. 2219 ff.).
8 Das Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den moder-

nen Rechtsgeschäftsverkehr v. 13.7.2001 (BGBl. I. 1542) dient zugleich der Umsetzung von Art. 9 der EG-
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr v. 8.6.2000 (RL 2000/31/EG) (ABl. L 178, S. 1).

9 Siehe Hähnchen NJW 2001, 2831 ff. mwN; zur Änderung von Formvorschriften des BGB durch das Form-
VorAnpG und insbesondere zur elektronischen Form gem. § 126 a BGB s. Krüger/Bütter MDR 2003, 181
(181) mwN; Schmidl CR 2002, 508 ff.

10 Der mittlerweile wieder weggefallene § 292 a ZPO (aF) etablierte erstmals eine Anscheinsbeweisregelung da-
hin gehend, dass eine Willenserklärung, die in der Form des § 126 a BGB vorliegt, mit dem Willen des jewei-
ligen Inhabers des Signaturschlüssels abgegeben wurde, s. dazu Hoffmann NJW 2003, 2576 (2577).

11 Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass durch die Einführung des § 130 Nr. 6 ZPO der Einsatz sog Compu-
terfaxe (mit eingescannter Unterschrift) auf eine rechtliche Grundlage gestellt geworden ist; vgl. zur Ent-
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gen Fassung) ermöglichte, dass Bundesregierung und Landesregierungen durch
Rechtsverordnung (ua) den Zeitpunkt bestimmen konnten, von dem an elektronische
Dokumente bei den Gerichten eingereicht werden können.

Ebenfalls im Jahr 2001 ist der ERV dann für den BGH durch die (erst mit Wirkung
zum 1.9.2007 aufgehobene) „Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr
beim Bundesgerichtshof“ vom 26.11.200112 (s. nunmehr die „Verordnung über den
elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht
(BGH/BPatGERVV)“ vom 24.8.200713 sowie die „Verordnung über die technischen
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere
elektronische Behördenpostfach [Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV]
vom 24.11.201714) eröffnet worden.

Elektronische Zustellungen sowie kleine Rolle der „Großen ZPO-Reform“
Einen weiteren ERV-Reformschritt stellt das „Gesetz zur Reform des Verfahrens bei
Zustellungen im gerichtlichen Verfahren (Zustellungsreformgesetz – ZustRG)“ vom
25.6.200115 dar, das zum 1.7.2002 in Kraft getreten ist: Das ZustRG hat nicht nur
ein einheitliches Zustellungsrecht etabliert, sondern auch die Möglichkeit eröffnet,
elektronische Dokumente seitens der Gerichte an Verfahrensbeteiligte zuzustellen,
s. § 174 Abs. 1, 3 ZPO.16 Der Zustellungsnachweis findet sich in § 174 Abs. 4 ZPO,
die „elektronische Zustellung“ des § 174 Abs. 3 ZPO wird dabei durch ein elektroni-
sches Empfangsbekenntnis nachgewiesen, § 174 Abs. 4 S. 3 ZPO. Diese Möglichkei-
ten sind nicht auf den Zivilprozess beschränkt, sondern sind seinerzeit auch für die
Arbeits-, Sozial-, Finanz- und Verwaltungsgerichtsbarkeit eröffnet worden (s. § 50
Abs. 2 ArbGG, § 77 Abs. 2 FGO sowie § 108 a SGG aF und § 86 a VwGO aF).17

Noch nicht etabliert war seinerzeit der binnenjustizielle ERV, da das dafür notwendi-
ge normative „Zwischenstück“ gefehlt hat. Dieses wurde jedoch nicht – wie zu er-
warten – bereits mit dem kurze Zeit später verabschiedeten ZPO-Reformgesetz vom
27.7.200118 etabliert, so dass die „Große ZPO-Reform“ zum 1.1.2002 lediglich eine
„Nebenrolle“ in der ERV-Entwicklung eingenommen hat. Das ZPO-Reformgesetz
hat im Wesentlichen nur zum Einzug der Videotechnik in den Gerichtssaal gem.
§ 128 a ZPO geführt. Dieser kommt jedoch in der (zivil-)gerichtlichen Praxis des
ERV keine größere Bedeutung zu, was dem (aus prozessrechtsdogmatischer Sicht)
wenig gelungenen Wortlaut sowie der Kritik aus der Praxis geschuldet sein mag.19

2.

wicklung der diesbzgl. Judikatur nur GmS-OGB, Beschl. v. 5.4.2000 – GmS-OGB 1/98, NJW 2000, 2340 f.;
sa Düwell NJW 2000, 3334 f.; Schwachheim NJW 1999, 621 ff.

12 Elektronische Rechtsverkehrsverordnung (ERVVOBGH) v. 26.11.2001 (BGBl. I 3225), in Kraft getreten am
30.11.2001. Vgl. zum Überblick mwN N. Fischer ZAP 2019, S. 147 ff. (Fach 13, S. 2219 ff.).

13 BGH/BPatGERVV v. 24.8.2007 (BGBl. I 2130), in Kraft getreten am 1.9.2007.
14 ERRV v. 24.11.2017 (BGBl. I 3803), geändert durch Art. 1 der Verordnung v. 9.2.2018 (BGBl. I 200).
15 BGBl. I S. 1206.
16 Siehe zur damaligen Gesetzesfassung Krüger/Bütter MDR 2003, 181 (182); Viefhues ZAP 2002, S. 593 ff.

(Fach 13, S. 1143 ff.); jew. mwN.
17 Dazu Viefhues/Scherf ZAP 2001, S. 1109 ff., 1109 (Fach 23, S. 561 ff., 561).
18 Gesetz zur Reform des Zivilprozesses (Zivilprozessreformgesetz – ZPO-RG) v. 27.7.2001 (BGBl. I 1887).
19 Dies gilt ungeachtet der normativen Erleichterung der Anwendbarkeit des § 128 a ZPO („Verhandlung im

Wege der Bild- und Tonübertragung“); vgl. zum Wegfall des Erfordernisses des Einverständnisses der Partei-
en zum 1.11.2013 das „Gesetz zur Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in gerichtlichen
und staatsanwaltschaftlichen Verfahren“ v. 25.4.2013 (BGBl. I 935); s. auch Baumbach/Lauterbach/Albers/
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Damit ist der Einsatz von Videotechnik jedenfalls in Zivilverfahren noch eine seltene
Ausnahme und dies ganz im Gegensatz zur anwaltlichen Praxis außergerichtlicher
Verhandlungen (insbesondere bei grenzüberschreitenden Verträgen oder im M & A-
Geschäft).20

„Justizkommunikation“ als binnenjustizieller ERV
Justizkommunikationsgesetz und Justizaktenaufbewahrungsgesetz

Die nötigen Voraussetzungen für den binnenjustiziellen ERV nach den vorangegange-
nen normativen Regelungen der „Ein- und Ausgangsseite“ des ERV hat dann das
„Gesetz über die Verwendung elektronischer Kommunikationsformen in der Justiz
(Justizkommunikationsgesetz – JKomG) vom 22.3.200521 geschaffen, das zahlreiche
neue „Elektronifizierungsnormen“ in die ZPO, etwa in §§ 130 b, 298, 298 a, 371 a,
416 a ZPO, eingeführt hat.22 Schließlich sollte mit dem „Gerichtsaktenaufbewah-
rungsgesetz (GAAG)“ (gem. Art. 11 JustizKomG-RegE) die Aufbewahrung von Ge-
richtsakten in der Justiz nach Beendigung des gerichtlichen Verfahrens auf eine ge-
setzliche Grundlage gestellt werden, was zuvor auch die Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder gefordert hatten. Realisiert wurde im Zuge des JKomG (s.
dessen Art. 11) dann das „Gesetz zur Aufbewahrung und Speicherung von Akten der
Gerichte und Staatsanwaltschaften nach Beendigung des Verfahrens (Justizaktenauf-
bewahrungsgesetz – JAktAG)“ vom 22.3.2005.23

Gerichtliches elektronisches Dokument
Das Kernstück der ERV-Neuerungen des JKomG ist der § 130 b ZPO („Gerichtliches
elektronisches Dokument“), soweit damit das – bislang fehlende – „Bindeglied“ zwi-
schen den zuvor geschaffenen ERV-Regelungen geschaffen worden ist: § 130 b ZPO
hat die Möglichkeit eröffnet, gerichtliche Dokumente, die der Schriftform bedürfen
(s. §§ 164, 160 a ZPO), als elektronische Dokumente aufzuzeichnen.24 § 130 b S. 1
ZPO adressiert dabei neben dem Richter, dem Rechtspfleger und dem Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle auch den Gerichtsvollzieher als Ersteller eines „gerichtlichen
elektronischen Dokuments“ im Sinne dieser Norm, wobei auch hier die qualifizierte
elektronische Signatur letztlich das Substitut für die „handschriftliche Unterzeich-
nung“ nach den Vorgaben der ZPO darstellt.25 Die Frage, wann und unter welchen
Voraussetzungen dies technisch wie rechtlich zulässig ist, richtet sich nach § 130 a

3.
a)

b)

Hartmann/Hartmann, 76. Aufl., ZPO § 128 a Rn. 4 mwN; zur Kritik aus der Prozessrechtspraxis vgl. etwa
Edinger DRiZ 1996, 290; s. auch Borchert CR 2002, 854 ff.; und aus der Rechtswissenschaft insbesondere
von Gilles, in: Gilles/Pfeiffer (Hrsg.), Neue Tendenzen im Prozessrecht, 2008, S. 153 (169) (= 2. Dt. Landes-
bericht zum Generalthema „Information Technology on Litigation“ zur VIII. Weltkonferenz für Prozess-
recht der IAPL (International Association of Procedural Law) in Salvador de Bahia/Brasilien im Jahr 2007);
s. auch N. Fischer, Justiz-Kommunikation, 2004, S. 19 f. mwN.

20 Zur „Sitzung per Videochat“ vgl. Köbler NJW-aktuell 34/2018, 17.
21 BGBl. I 837, 2022 (Berichtigung v. 4.7.2005, BGBl. I 2022 b).
22 Siehe zu den Materialien des JKomG insbesondere BR-Drs. 609/04 und BT-Drs. 15/4067 zu den Gesetzes-

entwürfen sowie BT-Drs. 15/4952 zu Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses; für eine erste
Kritik des damaligen RegE vgl. hier nur N. Fischer, Justiz-Kommunikation, 2004, S. 7 ff. mwN.

23 BGBl. I 837, 852, geändert durch Art. 4 des Gesetzes v. 5.7.2017 (BGBl. I 2208).
24 Siehe dazu nur Dreßel/Viefhues K&R 2003, 434 (434).
25 Vgl. dazu etwa Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann/Hartmann, 76. Aufl., ZPO § 130 b Rn. 1 ff. mwN.
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ZPO und folglich nach den Rechtsverordnungen des Bundes (→ Rn. 8) und der Län-
der für ihre jeweiligen Gerichte.26

Nach § 130 a Abs. 6 S. 1 ZPO (nach Inkrafttreten des JKomG zunächst geregelt in
§ 130 a Abs. 1 S. 3 ZPO aF) ist der Absender eines elektronischen Dokuments früh-
zeitig darüber zu unterrichten, wenn dieses nicht zur gerichtlichen Bearbeitung geeig-
net ist. Dies ist auch sachlich gerechtfertigt, da der Absender das Risiko einer fehlge-
schlagenen Dokumentenübermittlung trägt. Die „unverzügliche Mitteilung“ soll die
Möglichkeit eröffnen, entweder das Dokument nochmals zu übermitteln oder die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu beantragen (§ 233 ZPO).

Weiterhin hat das JKomG durch eine Ergänzung bei § 133 ZPO klargestellt, dass eine
Partei, die einen Schriftsatz als elektronisches Dokument nach § 130 a ZPO übermit-
telt, nicht verpflichtet ist, die für die Zustellung notwendige Zahl von Abschriften in
Papierform einzureichen (s. § 133 Abs. 1 S. 2 ZPO).27

Elektronische Aktenführung
Zentrales Anliegen des JKomG ist weiterhin das „effiziente elektronische Arbeiten“
in Gestalt der Ermöglichung der „elektronischen Aktenführung“.28 Dies bedingt die
Notwendigkeit, Normen zu schaffen, die das Führen einer E-Akte und gleichzeitig
den Transfer von Papierform in elektronische Form und umgekehrt ermöglichen.
§ 298 ZPO („Aktenausdruck“) erlaubt dabei den „binnenjustiziellen Medientrans-
fer“ von bei Gericht eingegangenen (§ 130 a ZPO) oder gerichtlich erstellten (§ 130 b
ZPO) elektronischen Dokumenten.

Praktisch bedeutsam sind dabei auch die Delegationsermächtigungen für die Zulas-
sung der elektronischen Aktenführung gem. § 298 a Abs. 1 S. 2–4 ZPO. Damit hängt
die zentrale Frage, in welchen Verfahren und bei welchen Gerichten eine elektroni-
sche Aktenführung tatsächlich eröffnet wird, von der Exekutive in Bund und Län-
dern ab. Die damalige Prognose, dass es angesichts angespannter Landeshaushalte
und schmaler Justizbudgets noch „längere Zeit“ dauern wird, bis die technischen
Voraussetzungen für „elektronische Verfahren“ in der Justiz überhaupt geschaffen
sind, hat sich damit jedenfalls bis weit in das Jahr 2019 hinein bewahrheitet.29 Zu
erwarten ist, dass auf kaum absehbare Zeit sowohl im herkömmlichen als auch im
elektronischen Verfahren gearbeitet werden wird – vgl. § 298 Abs. 1 S. 1 ZPO (Aus-
druck von elektronischen Dokumenten bei Papieraktenführung). Dies verdient insbe-
sondere deswegen kritische Beachtung, weil gerade bei amtsgerichtlichen Verfahren
(§§ 495 ff. ZPO) der Eingang von Papierdokumenten – und damit die Notwendigkeit

c)

26 So Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann/Hartmann, 76. Aufl., ZPO § 130 b Rn. 1.
27 Das bedeutet: Sofern die gegnerische Partei in einem Zivilprozess nicht am ERV teilnehmen sollte, hat die

Geschäftsstelle des Gerichts dafür Sorge zu tragen, dass das eingereichte elektronische Dokument ausge-
druckt und dem Prozessgegner in der gesetzlich vorgeschriebenen Form übermittelt wird. Die Beseitigung
der Verpflichtung, die für die Zustellung notwendige Zahl an Abschriften bei elektronischer Übermittlung
beizufügen, hat die frühere Auslagenvergütung gemäß GKG entfallen lassen. Zum „Gericht als Drucker-
straße der Anwaltschaft“ vgl. Viefhues CR 2001, 556 (557 f.).

28 Siehe etwa Krüger/Bütter MDR 2003, 181 (183); sa Viefhues/Scherf ZAP 2001, S. 1109 ff. (Fach 23,
S. 561 ff.); zur „elektronischen Akte“ s. Suermann DRiZ 2001, 291 ff. mwN; Bender/Schwarz CR 1994,
372 ff.; Hauf/Bender DRiZ 1995, 293 (295).

29 So etwa Viefhues/Scherf ZAP 2001, S. 1109, 1112 (Fach 23, S. 561, 564); sa N. Fischer ZAP 2019, S. 147,
151 (Fach 13, S. 2219, 2223).
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eines Medientransfers – die Regel und nicht die Ausnahme sein wird.30 Zu prognosti-
zieren ist jedoch, dass der damit verbundene ständige Medienwechsel zwischen Pa-
pier- und elektronischen Dokumenten die praktische Arbeit aber gerade nicht erleich-
tern, sondern im Gegenteil (kostenintensiv) erschweren wird – man denke hier nur an
die Aktenführungsvorgaben allein in § 298 ZPO. Daher ist zumindest in einer Über-
gangszeit der „doppelten Aktenführung“ fraglich, inwieweit sich die mit dem JKomG
erhofften Zeit- und Kostenvorteile überhaupt realisieren lassen.31

Beweisfragen bei elektronischen Dokumenten
Weiterhin hatte das JKomG Beweisfragen bei elektronischen Dokumenten zum Ge-
genstand.32 Grundlegend ist dazu anzumerken, dass das elektronische Dokument
nach § 371 Abs. 1 S. 2 ZPO dem Beweis durch Augenschein unterfällt; demgegenüber
ist ein in Papierform vorliegendes Schriftstück dem Urkundenbeweis zugänglich
(§ 371 Abs. 1 S. 1 ZPO). Der Beweis durch Augenschein gem. § 371 Abs. 1 S. 2 ZPO
wird entweder durch Vorlage des Speichermediums (zB Diskette, CD-ROM) oder
durch Übermittlung der jeweiligen elektronischen Datei angetreten.

Gemäß dem JKomG werden sowohl auf öffentliche als auch auf private elektronische
Dokumente die Vorschriften über die Beweiskraft der jeweiligen Urkundsart entspre-
chend angewendet: Nach § 371 a Abs. 1 S. 1 ZPO („Beweiskraft elektronischer Do-
kumente“) finden bei privaten elektronischen Dokumenten, die mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur versehen sind, die Vorschriften über die Beweiskraft pri-
vater Urkunden (vgl. §§ 416, 439, 440 ZPO) entsprechende Anwendung. Danach er-
bringen qualifiziert elektronisch signierte private elektronische Dokumente auch vol-
len Beweis dafür, dass die in ihnen enthaltenen Erklärungen vom Signaturschlüsselin-
haber abgegeben worden sind, wobei die Echtheit der Signatur vom Beweisführer zu
beweisen ist. Helfen soll dabei der in § 371 a Abs. 1 S. 2 ZPO geregelte Anscheinsbe-
weis. Dabei sieht § 371 a Abs. 3 S. 1 ZPO (mit der Legaldefinition „öffentlicher elek-
tronischer Dokumente“) die entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Be-
weiskraft öffentlicher Urkunden vor, §§ 415, 417, 418 ZPO. Damit wird der Beweis-
wert öffentlicher elektronischer Dokumente (s. §§ 3 a, 33 VwVfG) dem Beweiswert
öffentlicher Urkunden gleichgestellt.

Wichtig: Folglich stehen Ausdrucke von öffentlichen elektronischen Dokumenten so-
wie von gerichtlichen elektronischen Dokumenten (mit einem Vermerk gem. § 298
Abs. 3 ZPO) einer öffentlichen Urkunde in beglaubigter Abschrift gleich (§ 416 a
ZPO).33

Die auch in der ZPO teilweise vorzufindende Formfreiheit (s. zB § 104 Abs. 1 S. 4
Hs. 2, § 251 a Abs. 2 S. 3, § 270, § 329 Abs. 2 S. 1, § 497 Abs. 1 S. 1 ZPO) wird inso-
weit auch vom JKomG respektiert, als danach auch unsignierter E-Mail-Verkehr bei
solchen formlosen Mitteilungen zugelassen worden ist. Zu beachten ist, dass es hier-

d)

30 Dazu Krüger/Bütter MDR 2003, 181 (183); Viefhues CR 2001, 556 (563).
31 So Viefhues/Scherf ZAP 2001, S. 1109, 1112 (Fach 23, S. 561, 564); sa N. Fischer ZAP 2019, S. 147, 151

(Fach 13, S. 2219, 2223).
32 Siehe Krüger/Bütter MDR 2003, 181 (183); Geis CR 1993, 653 ff.; Rüßmann jur-pc 1995, 3212 ff.;

Jungermann CR 2001, 868 ff., jew. mwN.
33 Vgl. N. Fischer ZAP 2019, S. 147, 151 (Fach 13, S. 2219, 2223).
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bei lediglich um die Mitteilung durch unsignierte E-Mails von gerichtlichen Beschlüs-
sen und Verfügungen geht, die ihrerseits wiederum dem Signaturzwang unterliegen.34

Da die Bestimmungen der ZPO auch in vielen weiteren Verfahrensordnungen ergän-
zend Anwendung finden, soweit keine Sonderregelungen bestehen, haben sich die Än-
derungen in VwGO, FGO sowie im SGG und ArbGG durch das JKomG auf spezifi-
sche Regelungen der jeweiligen Verfahrensordnungen beschränkt. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass dem allgemeinen und den besonderen verwaltungsgerichtlichen
Verfahren in der Regel Verwaltungsverfahren vorausgehen, so dass die Vorschläge
zur Regelung der elektronischen Kommunikation an die entsprechenden Regelungen
des Verwaltungsverfahrensrechts anknüpfen konnten, die durch das „Dritte Gesetz
zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften“ vom 21.8.2002,35 das
im Wesentlichen bereits zum 1.2.2003 in Kraft getreten ist, eingeführt worden sind,
vgl. § 3 a VwVfG, § 36 a SGB I, § 87 a AO.36

Änderungen im Mahnverfahrensrecht
Änderungen des JKomG haben auch das Mahnverfahrensrecht erfasst (§§ 688 ff.
ZPO; s. dessen Art. 1 Nr. 33–36). Insbesondere stellt der (neugefasste) § 692 Abs. 2
ZPO klar, dass auch der Mahnbescheid in „elektronischer Form“ ergehen kann,
wenn das Dokument mit einer einfachen elektronischen Signatur versehen wird. Die-
se geringere als die sonst vielerorts im ERV übliche Formenstrenge wird damit für
den „elektronischen Mahnbescheid“ durch die Zulassung der einfachen Signatur auf-
rechterhalten. Dies ist bislang auch als zweckmäßig bewertet worden, da ansonsten
die Effektivität des Mahnverfahrens beeinträchtigt worden wäre.37

Änderungen im Zwangsvollstreckungsrecht
Gegenüber den zahlreichen Anpassungen im Zivilprozessrecht durch das JKomG be-
trafen vergleichsweise geringfügige Änderungen auch das zivilprozessuale Zwangs-
vollstreckungsrecht (vgl. Art. 1 Nr. 41–47 JKomG).38 Hervorzuheben sind für diese
ersten ERV-Normen des Vollstreckungsrechts insbesondere die Anpassungen in § 734
S. 2, 3 ZPO (Vermerk in gesondertem elektronischem Dokument bei elektronischer
Führung der Prozessakten) sowie in § 754 a ZPO für die elektronische Auftragsertei-
lung an den Gerichtsvollzieher. Weiterhin hat § 760 S. 2 ZPO die Akteneinsicht bei
elektronischer Aktenführung durch den Gerichtsvollzieher ermöglicht und ein elek-
tronisches Pfändungsprotokoll ist in § 813 Abs. 2 S. 2 ZPO vorgesehen worden. Zu-
dem hat § 758 a Abs. 6 S. 1 ZPO das BMJ ermächtigt, durch Rechtsverordnung (nach
S. 2 obligatorische) Antragsformulare für die richterliche Durchsuchungsanordnung
(§ 758 a Abs. 1 S. 1 ZPO) einzuführen. Entsprechendes gilt ausweislich des § 829
Abs. 4 ZPO auch für den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlusses nach §§ 829, 835 ZPO.

e)

f)

34 Siehe dazu Krüger/Bütter MDR 2003, 181 (185 ff.) mwN; sa Bacher MDR 2002, 668 ff.; N. Fischer ZAP
2019, S. 147, 152 (Fach 13, S. 2219, 2224).

35 Verwaltungsverfahrensänderungsgesetz v. 21.8.2002 (BGBl. I 3322), kurz: VwVfÄG.
36 Vgl. dazu Roßnagel NJW 2003, 469 ff. mwN; Geis K&R 2003, 21 ff. Siehe zum „Electronic Government“

Heckmann K&R 2003, 425 ff.; zur „digitalen Steuerprüfung“ Hagenkötter NJW 2002, 1977 ff.; jew. mwN.
37 Siehe nur Krüger/Bütter MDR 2003, 181 (183).
38 Vgl. N. Fischer, Justiz-Kommunikation, 2004, S. 11 ff. mwN.
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ERV-Anpassungen im Rahmen der Reform der Sachaufklärung in der
Zwangsvollstreckung und deren Reform durch das EuKoPfVODG

Eine deutliche Weiterentwicklung des ERV im Sinne einer „Elektronifizierung“ auch
der Vollstreckung hat die Reform der Sachaufklärung bewirkt. Die zentralen Neure-
gelungen des „Gesetzes zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung“
vom 29.7.200939 sind im Wesentlichen zum 1.1.2013 in Kraft getreten, wobei an der
Novelle bereits seit dem Jahr 2003 gearbeitet worden ist.40 Ungeachtet dessen ist es
zumindest in der dreijährigen Zeitspanne zwischen Verabschiedung und Inkrafttreten
des Gesetzes nicht erreicht worden, ein problemlos funktionierendes elektronisches
Kommunikationssystem zwischen Gerichtsvollziehern, den zentralen Vollstreckungs-
gerichten (s. § 882 h Abs. 1 S. 1 ZPO für das Schuldnerverzeichnis) und dem bundes-
weiten Vollstreckungsportal (§ 882 h Abs. 1 S. 2 ZPO) zu etablieren.41 Entsprechen-
des gilt für Anfragen an die in § 802 l Abs. 1 ZPO genannten öffentlichen Stellen, so
dass auch nach Wirksamwerden der Novellierung Anfragen in Papierform erfolgen
mussten.42

Im Rahmen des sog Reparaturgesetzes zur Reform der Sachaufklärung („Gesetz zur
Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zi-
vilprozessualer, grundbuchrechtlicher und vermögensrechtlicher Vorschriften und zur
Änderung der Justizbeitreibungsordnung (EuKoPfVODG))“43 vom 21.11.2016 sind
§ 754 a ZPO und § 829 a ZPO (jeweils: Vereinfachter Vollstreckungsauftrag bei Voll-
streckungsbescheiden) als weitere legislatorische Maßnahmen des ERV geschaffen
worden.44 Zuvor ist bereits der Formularzwang bezüglich der Vollstreckung von
Geldforderungen mit der (auf § 753 Abs. 3 ZPO basierenden) „Verordnung über das
Formular für den Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher“ (GVFV)45 zum
1.4.2016 im Vollstreckungsrecht eingeführt worden (vgl. § 5 GVFV), der die Disposi-
tionsfreiheit des Vollstreckungsgläubigers bezüglich der Art und Weise seiner Antrag-
stellung über § 753 ZPO beschränkt hat.

Förderung des ERV sowie „besonderes elektronisches Anwaltspostfach“
Die Weiterentwicklung und Ausweitung der normativen Grundlagen des ERV ist mit
dem Jahr 2013 im Wege des „Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsver-
kehrs mit den Gerichten“ vom 10.10.201346 verabschiedet worden.47 Dieses (Arti-

4.

5.

39 BGBl. I 2258.
40 Zum Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung v. 29.7.2009 (BGBl. I 2258) s.

N. Fischer DGVZ 2010, 113 ff. mwN.
41 Vgl. zur EDV-Umsetzung bereits krit. Mroß DGVZ 2013, 41 (41); Gietmann DGVZ 2013, 121 (121);

Mroß DGVZ 2012, 169 (171 f.).
42 Siehe dazu Gietmann DGVZ 2013, 121 (121) mwN; sa Mroß DGVZ 2010, 181 (185); sa krit. N. Fischer

DGVZ 2018, 53 (55, dort Fn. 22).
43 BGBl. I 2591.
44 Vgl. Ulrici NJW 2017, 1142 ff.; zum sog Reparaturgesetz insbesondere und mwN Wasserl DGVZ 2016,

139 ff.
45 Gerichtsvollzieherformular-Verordnung (GVFV) v. 28.9.2015 (BGBl. I 1586), geändert durch Art. 8 des Ge-

setzes v. 21.11.2016 (BGBl. I 2591).
46 ERVGerFöG (BGBl. I 3786).
47 Siehe dazu auch die Materialien: BR-Drs. 818/12 für den Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 21.12.2012;

BT-Drs. 17/12634 für den Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 6.3.2013; BT-Drs. 17/13948 für die Be-
schlussempfehlung und den Bericht des Rechtsausschusses.
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kel-)Gesetz, das (mit über vierjähriger Vorlaufzeit) grundsätzlich zum 1.1.2018 in
Kraft getreten ist, enthält in seinem Art. 26 Abs. 1–9 ausdifferenzierte Regelungen
zum Inkrafttreten seiner verschiedenen Bestandteile. Es hat insgesamt weitreichende
Auswirkungen auf fast alle Verfahrensgesetze:48 Zahlreiche der vorhandenen ERV-
Normen in der ZPO und weitere Vorschriften in den meisten Verfahrensordnungen
werden durch dieses Änderungsgesetz betroffen – siehe gem. Art. 1 des Gesetzes ins-
besondere die Änderungen in §§ 130 a, 130 c, 130 d, 169, 174, 182, 195, 298, 298 a,
317, 371 a, 371 b, 689, 690, 945 a, 945 b ZPO und gem. Art. 2 die Änderungen zB
in §§ 14, 14 a, 14 b FamFG. Änderungen für die Gerichtsordnungen der Arbeits- und
Sozialgerichtsbarkeit finden sich in Art. 3 bzw. Art. 4 des Gesetzes, vgl. insbesondere
§§ 46 a, 46 c, 46 e, 46 f, 49 g ArbGG sowie §§ 65 a, 65 b, 65 c, 65 d SGG. Relevante
Änderungen der Verfahrensordnungen für die Verwaltungs- und Finanzgerichtsbar-
keit folgen aus Art. 5 und 6 des Gesetzes – siehe insbesondere §§ 55 a, 55 b, 55 c,
55 d VwGO und §§ 52 a, 52 b, 52 c, 52 d FGO.49

Die weitaus bekannteste Neuerung dieses ERV-Reformgesetzes enthält Art. 7 Nr. 2
mit der verpflichtenden Nutzung des „besonderen elektronischen Anwaltspostfaches“
(beA) gem. § 31 a BRAO.50

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf das elektronische Gerichts- und
Verwaltungspostfach51 und zu den technischen Rahmenbedingungen auf die „Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs
und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsver-
kehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017.52

Einführung der elektronischen Akte in der Justiz
Das „Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren
Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs“ vom 5.7.201753 ist im Wesentlichen
ebenfalls zum 1.1.2018 in Kraft getreten (s. dessen Art. 33 Abs. 1) und hat weitere
Neuerungen im ERV etabliert:

Zum einen enthält das „E-Akten-Gesetz“ Regelungen für die elektronische Aktenfüh-
rung in Strafsachen und zum elektronischen Rechtsverkehr mit Ermittlungsbehörden
und der Strafgerichtsbarkeit und damit Änderungen in der StPO (s. dessen Art. 1 ins-
besondere mit Änderungen in §§ 32, 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 406 e, 496,

6.

48 Vgl. etwa Brosch/Sandkühler NJW 2015, 2760 ff. mwN; Müller NZS 2015, 896 ff.; H. Meyer NZS 2014,
294 ff.; sa N. Fischer ZAP 2019, S. 147, 153 (Fach 13, S. 2219, 2225).

49 Siehe dazu Jost/Kempe NJW 2017, 2705 (2705); Kesper/Ory NJW 2017, 2709 (2709); sa N. Fischer ZAP
2019, S. 147, 153 (Fach 13, S. 2219, 2225).

50 Zum beA vgl. Siegmund NJW 2017, 3134 ff. mwN; Reinemann NJW-aktuell 3/2018, 18 f.; Göcken NJW-
aktuell 52/2017, 16; Freudenberg NJW-aktuell 1–2/2018, 3. Zur einstweiligen Außerbetriebnahme des beA
zu Weihnachten 2017 bis Ende August 2018 wegen offener Sicherheitsfragen Bergt NJW-aktuell 3/2018, 19;
Hartung NJW-aktuell 1–2/2019, 7; sowie BGH NJW 2018, 2645 ff.; sa N. Fischer ZAP 2019, S. 147, 153
(Fach 13, S. 2219, 2225).

51 Siehe im Internet unter www.egvp.justiz.de.
52 ERRV v. 24.11.2017 (BGBl. I 3803), geändert durch Art. 1 der Verordnung v. 9.2.2018 (BGBl. I 200).
53 Vgl. zum „Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elek-

tronischen Rechtsverkehrs“ v. 5.7.2017 (BGBl. I 2208) die Materialien, insbesondere BR-Drs. 236/16 für
den Gesetzesentwurf der Bundesregierung v. 6.5.2016, BT-Drs. 18/9416 für den Gesetzesentwurf der Bun-
desregierung v. 17.8.2016, BT-Drs. 18/12203 für die Beschlussempfehlung und den Bericht des Rechtsaus-
schusses.
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497, 498, 499 StPO sowie dessen Art. 2 mit weiteren Änderungen der StPO) und im
OWiG (vgl. Art. 8 f. mit Änderungen insbesondere in §§ 49, 49 d, 110 a, 110 b, 110 c
OWiG).54

Zum anderen und hier besonders von Bedeutung sind die Änderungen in der ZPO:
Neben der vollständigen Digitalisierung des gerichtlichen Mahnverfahrens55 mit Wir-
kung zum 1.1.2020 (durch Art. 11 mit weiteren Änderungen der ZPO insbesondere
in §§ 130 b, 169, 298 a, 299, 690 ZPO) sieht Art. 12 des Gesetzes weitere ZPO-Än-
derungen (insbesondere in §§ 298 a, 689, 692, 702 ZPO) zum 1.1.2020 sowie zum
1.1.2026 vor.

Für das zivilprozessuale Zwangsvollstreckungsrecht ist von besonderer Relevanz,
dass das „E-Akten-Gesetz“ vom 5.7.2017 zudem mit Wirkung zum 1.1.2018 auch
den elektronischen Rechtsverkehr der Parteien mit den Gerichtsvollziehern eröffnet
hat, sofern die entsprechenden Dokumente für die Bearbeitung geeignet sind (s.
Art. 11 Nr. 11 zur Ersetzung des bisherigen § 753 Abs. 4 ZPO aF durch die neuen
Absätze 4 und 5). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass § 43 Abs. 1 EGZPO aus Anlass
des „Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur Ände-
rung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und vermögensrechtlicher Vor-
schriften und zur Änderung der Justizbeitreibungsordnung (EuKoPfVODG)“ vom
21.11.201656 den Ländern im Wege einer Verordnungsermächtigung die Möglichkeit
eröffnet hat, dass die bis zum 31.12.2017 geltenden Fassungen der §§ 753 Abs. 4,
754 a Abs. 3, 829 a Abs. 3 ZPO bis zum 31.12.2018 oder 31.12.2019 weiterhin An-
wendung finden. Die Neuregelung in § 753 Abs. 4 ZPO sieht in S. 1 die Möglichkeit
(„können“) vor, (ansonsten) schriftlich einzureichende Anträge oder Erklärungen der
Parteien (sowie Auskünfte, Aussagen, Gutachten, Übersetzungen und Erklärungen
Dritter) als elektronische Dokumente beim Gerichtsvollzieher einzureichen. § 753
Abs. 4 S. 2 ZPO verweist für das elektronische Dokument auf § 130 a ZPO, Rechts-
verordnungen auf dessen Grundlage sowie auf § 298 ZPO. § 753 Abs. 4 S. 3 ZPO
sieht vor, dass die Verordnungsermächtigung gem. § 130 a Abs. 2 S. 2 ZPO „besonde-
re technische Rahmenbedingungen für die Übermittlung und Bearbeitung elektroni-
scher Dokumente im Zwangsvollstreckungsverfahren durch Gerichtsvollzieher“ fest-
legen kann. § 753 Abs. 4 S. 4 ZPO ordnet die entsprechende Anwendung von § 174
Abs. 3 und 4 ZPO an (Zustellung und Empfangsbekenntnis durch elektronisches Do-
kument).

Für die Vollstreckungspraxis und insbesondere auch für das Gerichtsvollzieherwesen
ist relevant, dass es sich de lege lata noch um einen fakultativen elektronischen Zu-
gang zum Gerichtsvollzieher handelt, da (erst) de lege ferenda eine rechtliche Nut-
zungspflicht bestehen wird: In einem weiteren Umsetzungsschritt des ERV sind (spä-
testens) zum 1.1.2022 nicht nur Rechtsanwälte, sondern auch Behörden bundesweit

54 Siehe dazu Jost/Kempe NJW 2017, 2705 (2705 f.) mwN.
55 Anzumerken ist, dass es sich beim Mahnverfahren gem. §§ 688 ff. ZPO um diejenige Verfahrensart der ZPO

handelt, die bereits sehr frühzeitig „automatisiert“ worden ist (s. nur § 702 Abs. 2 ZPO).
56 Das EuKoPfVODG v. 21.11.2016 (BGBl. I 2591), geändert durch Art. 32 des „Gesetzes zur Einführung der

elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs“ v.
5.7.2017 (BGBl. I S. 2208), ist überwiegend zum 18.1.2017 in Kraft getreten (vgl. dessen Art. 21).
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verpflichtet, ihre Dokumente nur noch elektronisch bei den Gerichten einzureichen.57

Gerade in diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die derzeitige Eröff-
nung der Möglichkeit zur elektronischen Einreichung von Anträgen und Erklärungen
noch nicht die Einführung einer elektronischen Gerichtsakte impliziert. Vielmehr gilt,
dass die elektronische Aktenführung für die (Zivil-)Justiz selbst erst ab dem Stichtag
1.1.2026 verbindlich vorgesehen ist, da das „E-Akten-Gesetz“ vom 5.7.2017 diffe-
renzierte Regelungen zu einem gestaffelten Inkrafttreten seiner Bestandteile enthält (s.
dessen Art. 33 Abs. 1–6).58 Aber auch über Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren
der ZPO hinaus sieht das Gesetz vom 5.7.2017 für die übrigen Gerichtsbarkeiten die
obligatorische Führung elektronischer Prozessakten erst zum 1.1.2026 vor.59

Die (normative) Komplexität der diversen ERV-Regelungen wird noch erheblich da-
durch gesteigert, dass der Bundesgesetzgeber es den Ländern ermöglicht hat, die Fris-
ten für die og Umsetzungsschritte durch sog opt-in- und opt-out-Regelungen (s. nur
Art. 24 des Gesetzes vom 10.10.2013 mit der „Verordnungsermächtigung für die
Länder“) zu modifizieren. Danach können die Bundesländer etliche Neuregelungen
zum ERV (ua den geänderten § 130 a ZPO) optional erst zum 1.1.2019 oder zum
1.1.2020 einführen (s. Art. 24 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes mit den dort genannten ERV-
Normen) bzw. auch vorverlegen – man denke hier insbesondere an die verpflichtende
elektronische Einreichung durch Rechtsanwälte und Behörden gem. § 130 d ZPO (s.
Art. 1 Nr. 4, 24 Abs. 2 S. 1, 26 Abs. 7 des Gesetzes vom 10.10.2013). Soweit ersicht-
lich, hat von diesen Ausnahmeregelungen – zumindest für den zivilprozessualen Be-
reich – bisher kein Bundesland Gebrauch gemacht.60 Unklar ist, ob dies allein daran
gelegen haben mag, dass die Verschiebungen des Inkrafttretens dieser ERV-Normen
nur einheitlich für die jeweiligen Gerichtsbarkeiten zugelassen worden sind, s. Art. 24
Abs. 1 S. 2 des Gesetzes vom 10.10.2013.61

Perspektive: Notwendige Kurskorrekturen bei der Weiterentwicklung des ERV
Diskursdefizit in Grundsatzfragen des ERV

Wie der vorangehende Überblick gezeigt hat, muss sich die Justiz – gerade nach den
jüngsten beiden Reformgesetzen zum ERV – schrittweise und spätestens bis zum Jahr
2026 auf eine elektronische Arbeitsweise umstellen.62 Wenngleich der damit (verblei-
bende) Zeitraum für eine weitgehende „Elektronifizierung“ der (Zivil-)Justiz noch ca.
sieben Jahre beträgt, darf gerade von der Rechtspraxis nicht übersehen werden, dass

II.
1.

57 Siehe dazu Kesper/Ory NJW 2017, 2709 (2711); zur Einführung des § 130 d ZPO s. Art. 1 Nr. 4 des Geset-
zes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten v. 10.10.2013 (BGBl. I 3786); zum
Inkrafttreten des § 130 d ZPO s. Art. 26 Abs. 7 dieses ÄndG; vgl. dazu bereits N. Fischer ZAP 2019, S. 147,
153 (Fach 13, S. 2219, 2225).

58 Vgl. bereits Jost/Kempe NJW 2017, 2705 (2706); Kesper/Ory NJW 2017, 2709 (2709); sa N. Fischer ZAP
2019, S. 147, 154 (Fach 13, S. 2219, 2226).

59 Siehe dazu Mroß DGVZ 2018, 1 (1), der für die zivilprozessuale Vollstreckung darauf hinweist, dass es in
einer Übergangszeit für den Gerichtsvollzieher einen „Medienbruch vom elektronischen Dokument zum Pa-
pier und gegebenenfalls zurück geben“ wird.

60 So auch Mroß DGVZ 2018, 1 (2).
61 Vgl. Jost/Kempe NJW 2017, 2705 (2706); Kesper/Ory NJW 2017, 2709 (2711); sa N. Fischer ZAP 2019,

S. 147, 154 f. (Fach 13, S. 2219, 2226 f.).
62 So auch Rebehn NJW-aktuell 42/2018, 16: „Zum 1.1.2016 soll der digitale Neustart in der Justiz abge-
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wichtige praxisrelevante Umsetzungsschritte bereits zur Jahreswende 2017/2018 voll-
zogen worden sind. Anzeichen, dass sich dieser „normative Trend“ eines verpflich-
tenden ERV ändert, sind nicht erkennbar, ganz im Gegenteil sind zuletzt alle ver-
pflichtenden Vorgaben des ERV ausgeweitet worden. Deutlich erkennbar ist auch
eine damit verbundene „Formalismus“-Tendenz:63 Diese zeigt sich daran, dass
insbesondere der „Formfrage“ eine große rechtspolitische wie normative Aufmerk-
samkeit gewidmet wird. So befassen sich zahlreiche der zuvor (unter I. dargestellten,
→ Rn. 6 ff.) Reformgesetze des ERV mit der Ersetzung der Schriftform durch die
elektronische Form bzw. mit ausführlichen technisch-rechtlichen Rahmenbedingun-
gen von „Justiz-Kommunikation“ – s. insbesondere §§ 130 a–130 c ZPO und
§§ 298–299 a ZPO.

Demgegenüber wird über die damit verbundenen Grundsatzfragen einer modernen,
zeitgemäßen Justiz derzeit offenbar nicht (mehr) intensiver nachgedacht. Ausnahmen
bestätigen auch hier die Regel – dies gilt überwiegend auch für die Rechtswissen-
schaft.64 Ausgehend von dem (rechtswissenschaftlichen) Befund, dass Justiz-Refor-
men hierzulande vielfach ohne vorangehende wissenschaftliche Analyse getroffen
werden,65 wird auch beim ERV deutlich, dass derzeit weniger grundsätzliche Reform-
anliegen der Justiz als (rechts-)technische Einzelfragen im Vordergrund dessen Ent-
wicklung stehen.66 Demgegenüber sollte der Schwerpunkt einer zeitgemäßen Refor-
mierung des Verfahrensrechts auf den Inhalten und nicht (nur) auf den Formen von
Verfahren liegen. Eine solche Fokussierung sollte sich dabei vielmehr auf die Über-
windung von Formformalismen und auf die sinnvolle Verbindung einer effektiven
Rechtserkenntnis und Rechtsdurchsetzung mit den Vorzügen eines ERV richten. Be-
trachtet man gerade die letzten ERV-Novellen vor dem Hintergrund der bereits um-
gesetzten Reformen, dann wird deutlich, dass längst mit der Regelung kleinster (nor-
mativer) Details begonnen wurde, bevor über Grundsatzfragen des ERV überhaupt
einmal angemessen nachgedacht und diskutiert worden ist. Mögliche Grundsatzfra-
gen einer gleichermaßen modernen und „elektronifizierten“ Justiz betreffen beispiels-
weise die nachfolgend (Rn. 37–42) skizzierten Aspekte.67

(Verfahrens-)Form folgt (Verfahrens-)Inhalt – nicht umgekehrt
Erstens ist für die Weiterentwicklung des ERV die Frage zu stellen, ob und in welcher
Hinsicht die bislang vorherrschende Formdominanz überwunden werden kann: Im
Zuge der ERV-Reformen ist eine deutliche Dominanz der Form über die Inhalte von
Verfahren zu erkennen. Ohne die Notwendigkeit sicherer Datenübertragungswege
und von Grundanforderungen an Sicherheit (insbesondere bzgl. Authentizität und In-

2.

63 Vgl. dazu bereits krit. N. Fischer ZAP 2019, S. 147, 154 ff. (Fach 13, S. 2219, 2227 ff.).
64 Siehe Gilles, FS Németh, 2003, S. 557 ff.; sa N. Fischer ZAP 2019, S. 147, 155 (Fach 13, S. 2219, 2227).
65 Dazu krit. N. Fischer, Überlegungen zu einem sozialen elektronischen Zivilprozess, KritJ 2005, 152 ff.;

ders., New technologies in civil litigation, in: Gilles/Pfeiffer (Hrsg.), Neue Tendenzen im Prozessrecht, 2008,
S. 85 ff.; sa Rebehn NJW-aktuell 34/2018, 16.

66 Vgl. zB zur nur eingeschränkten Vereinbarkeit von Vollstreckungsklausel und ERV etwa Ulrici NJW 2017,
1142 (1146) mwN.

67 Diese bedürfen jeweils noch viel intensiverer Auseinandersetzung, s. bereits die diesbezüglichen Forderungen
von N. Fischer, Justiz-Kommunikation, 2004, S. 17 ff.; sowie N. Fischer KritJ 2005, 152 ff.; sa N. Fischer
ZAP 2019, S. 147, 155 ff. (Fach 13, S. 2219, 2227 ff.); jew. mwN.
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tegrität) und Vertraulichkeit des ERV68 zu bestreiten, sei nur angemerkt, dass eine
Konzentration auf Sicherheitsaspekte – wie sie durch das „beA-Desaster“ noch ver-
stärkt worden ist – viel bedeutsamere Fragen einer (künftigen) „elektronischen Jus-
tiz“ verdrängt. Ohne im vorliegenden Zusammenhang näher auf die Realitätsferne
von vielfach erhobenen Sicherheitsbedenken einzugehen69 – man denke hier nur an
den (praktisch fernliegenden) Beispielsfall der Fälschung einer Klageschrift auf elek-
tronischem Wege –, stellt sich die Frage, ob die vielfach mit dem ERV verbundene
Fokussierung auf Sicherheits- und damit Formfragen möglicherweise auch die Konse-
quenz dessen ist, dass sich mit dem Zusammentreffen von Internet und Justiz „zwei
Welten begegnen“.70 Es besteht dabei die Vermutung, dass das teilweise auch aktuell
noch zum Ausdruck kommende Misstrauen in der Justiz – gerade in der Richter-
schaft (man denke hier nur an die vielfach auch in diesem Zusammenhang angeführ-
te richterliche Unabhängigkeit gem. Art. 97 Abs. 1 GG) – gegenüber dem ERV zu
einem großen Teil aus dem Mangel an geschultem Personal und dem Fehlen von dop-
pelt qualifizierten Experten resultiert.71 Demgegenüber sollte die Weiterentwicklung
des ERV von dem (naheliegenden) Grundverständnis geprägt sein, dass die Grundla-
gen eines effektiven (Zivil-)Justizsystems den Rahmen der Elektronifizierung setzen
müssen und der Technik dabei (nur) eine dienende Funktion zukommt. Demzufolge
sind zunächst die bereits vielfältig bestehenden Signatur- und Verschlüsselungspflich-
ten zu überdenken, gerade auch im Hinblick auf die (wünschenswerte) Schnelligkeit
und Effektivität der prozessualen Information und Kommunikation. Dabei soll aber
auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Schnelligkeit im Wesentlichen nur „Trans-
portweg und -zeit“ der prozessualen Information betrifft, während sich die juristische
Prüfung und Verhandlung von streitigen Sachverhalten nur bedingt sinnvoll beschleu-
nigen lässt.72 Dies lässt sich in der These zusammenfassen, dass die (Verfah-
rens-)Form(en) stets den (Verfahrens-)Inhalten folgen sollten, aber nicht umgekehrt.

Vorgreiflichkeit von Organisations- gegenüber Formfragen
Die zweite grundsätzliche Fragestellung für die Weiterentwicklung des ERV betrifft
die (notwendige) Vorgreiflichkeit von Organisations- gegenüber Formfragen:73 So
sollte vor einem umfassenden ERV im Sinne eines obligatorischen EDV-Einsatzes in
der Justiz zumindest die Frage nach grundlegenden (Organisations-)Veränderungen
justizieller Strukturen bei allen damit befassten Akteuren gestellt und zumindest ge-
prüft werden. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass die Elektronifizierung der
(Zivil-)Justiz und (zivil-)gerichtlicher Verfahren integraler Bestandteil einer Reform
der Justizorganisation sein sollte. Obwohl die teilweise traditionell bedingten Schwer-
fälligkeiten, Umständlichkeiten und auch Aufwendigkeiten von Gerichtsverfahren

3.

68 Siehe dazu Viefhues CR 2001, 556 (560).
69 Vgl. bereits E. Schneider NJW 1998, 1844 (1844).
70 So allg. Hoeren NJW 2000, 188 ff.; sa Gilles, in: Gilles/Pfeiffer (Hrsg.), Neue Tendenzen im Prozessrecht,

2008, S. 153 (171).
71 Ein anschauliches Beispiel hierfür nennt Köbler NJW-aktuell 34/2018, 17; vgl. auch Rebehn NJW-aktuell

42/2018, 16: „Qualitätsmängel, Sicherheitslücken und Akzeptanzprobleme“ beim beA; s. zu Fragen der Ak-
zeptanz des ERV auch Herberger NJW-aktuell 10/2018, 17.

72 Siehe etwa Patermann, Leserforum, NJW-aktuell 37/2018, 10; sa N. Fischer ZAP 2019, S. 147, 157 (Fach
13, S. 2219, 2229).

73 Vgl. bereits N. Fischer ZAP 2019, S. 147, 156 f. mwN (Fach 13, S. 2219, 2228 f.).

B. Überblick zur Entwicklung und zu Grundsatzfragen des ERV im Zivilprozessrecht 1

Fischer/Mroß 37

38


